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Betrifft: Stellungnahme zum Entwurf der 2. Novelle zum Studien­
förderungsgesetz 1983. 

Unter Hinweis auf Ihr Schreiben vom 12.2.85, Zl. GZ 68.159/ 
16-17/85, übersenden wir Ihnen in der Beilage eine Stellung­
nahme der Österreichischen Hochschülerschaft an der Akademie 
der Bildenden Künste. 
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. .  STELLUNGNAHME der Hochschülerschaft an der Akademie der 
Bildenden Künste in Wien zum Entwurf des Bundesministeriums 
für Wissenschaft und Forschung zur Änderung des Studienför­
derungsgesetzes aus dem Jahr 1983. 

Die Hochschülerschaft ersucht um Änderung des Entwurfes wie 
folgt: 

zu P kt. 3 § 2: 
Zusatz: Vom Vorliegen der Voraussetzungen gemäß Abs. 1 lit. c 
hat der jeweils zuständige Bundesminister nach Anhörung des 
zuständigen Senates der Studienbeihilfenbehörde Nachsicht zu 
erteilen, wenn aufgrund der besonderen Begabung oder der 
besonderen beruflichen Leistung des Antragstellers die Ge­
währung der Studienbeihilfe gerechtfertigt ers�heint. 

Dadurch soll auch Studenten über diese Altersgrenze ermöglicht 
werden, ein Studium zu beginnen. 

Außerdem ist Pkt. d folgendermaßen zu erweitern: Studierende, 
die noch keine Studienbeihilfe bei einem mit dem höchsten für 
die jeweilige 5tudienrichtung möglichen akademischen Grad 
absolviert haben, bezogen haben, ausgenommen die in §1 • • • • • •  

zu Pkt. 4 § 3 Abs. 3 

Zusatz: • • • • •  oder durch Arbeitslosigkeit oder durch ein gleich 
schweres von außen kommendes Ereignis vnrausssichtlich • • • • •  

Außerdem soll Kurzarbeit sofort berücksichtigt werden. 

zu § 9 Abs. 1 lit. b: 

,Wir sprechen uns für die Beibehaltung der bisherigen Regelung 
( j ähr 1 ich e St ud i e ner f olgstE st ät i g ung) aus. 

Die Anforderung, das zentrale künstlerische Fach semesterweise 
nachweisen zu müssen, ist zurückzuweisen. Ein einmaliges Ver­
sagen könnte nach dieser Regelung zum Entzug des Stipendiums 
(ungeachtet des Abs. 5) führen, ohne daß der Student auch nur 
die Möglichkeit eines Nachtermins (Ergänzung der Arbeit, Neu­
ausfertigung, erneute Prüfung) wahrnehmen könnte. 
Diese Regelung würde die Möglichkeit schaffen, Studenten vom 
Stipendium auszuschließen, die nach der gültigen Regelung 
nicht einmal ein Semester verlieren müßten. 
Weiters stellt diese Regelung einen bürokratischen Mehrauf­
wand dar. In d�r Praxis 'würden sich zu�Nachteil de� Studieren­
den auch Auszahlungsverzögerungen nich� v�rmei�en lassen. 
Solche Probleme sind von sogenannten "Schrägeinsteigern" be­
kannt. 

zu § 9 Abs. 2: 

Der Umfang der g�mäß Abs. 1 lit. c vorzulegenden Studiennach­
weise ist unter Berücksichtigung des KhstG und der Studien­
pläne von der Studienkom�ission durch Verordnung zu bestimmen. 

§ 13 Abs. 2 lit. b: 

Der Studierende, der sich vor Aufnahme des Studiums zur Gänze 
drei Jahre selbst erhalten hat. 

§ 13 Abs. 2 lit. d: 

Zusatz: Der verheiratete Studierende oder der unverheiratet 
Studierende, dem die Pflege und Erziehung mindestens eines 
Kindes zukommt. 
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§ 13 Abs. 4: 

Änderung: • • • • •  eine Fahrzeit von mehr als jeweils einer Stunde 
vom Wohnsitz zur Universität oder Hochschule unter Benützung 
der jeweils günstigsten öffentlichen Verkehrsmittel ist jeden­
falls nicht mehr als zumutbar anzusehen. Ferner soll eine Weg­
zeit von Wohnadresse bzw. Universität oder Hochschule zum 
nächstgelegenen öffentlichen. Verkehrsmittel von in�g�samt 15 
Minuten und eine Wartezeit von insgesamt 15 Minuten eingerechnet 
werden. 

§ 13 Abs. 5: 

Wohnadressen, die eine Wegzeit von unter einer Stunde von der 
Lehrstätte entfernt sind, sind dem Studienort laut lit. 2/c 
gleichzusetzen. 

§ 13 Abs. 7 lit. a: 

Änderung: Die zumutbare Unterhaltsleistung der leiblichen El­
tern (Wahleltern) beträgt für die ersten ÖS 44.000, - • • • • •  

null von Hundert. Durch eine Senkung der ersten Staffel bei 
der Berechnung der zumutbaren Unterhaltsleistung der leiblichen 
Eltern (Wahleltern) würde, sich die zumutbare Unterhaltsleistung 
bis zu ÖS 800, - erhöhen. Dies führt zu einer tatsächlichen Ver­
minderung des Stipendiums. 

zu § 27 Abs. 3 lit. d: 

Zusatz: Dem Antrag die erforderlichen Formulare anzuschließen, 
soweit er darüber verfügen kann. 
Diese Regelung soll gewährleisten, daß bei eventuellen Verzö­
gerungen bei der Ausstellung der Nachweise im Ausland der Stu­
dierende denAn�ruch auf eine Beihilfe für Auslandsstudien 
nicht verliert, weil er mangels Nachweisen die Fristen nicht 
einhalten kann. 

zu § 28 Abs. 1: 

• • • • •  , die hervorragende Studienleistungen erbracht haben, oder 
zur Anfertigung wissenschaftlicher und künstlerischer Arbeiten • •  

zu § 28 Abs. 3 lit. b: 

• • • •  bei Studierenden an der Akademie der Bildenden Künste 
der Vorschlag des Leiters einer Meisterschule samt eingehen­
der Begründung oder der Antrag eines Studierenden samt ein­
gehender Begründung. 
Diese Regelung würde analog zur bisherigen Praxis des Begabt&n­
stipendiums ermöglichen, daß auch der Studierende selber einen 
entsprechenden Antrag stellen kann. 
Statt dem obersten Kollegialorgan bzw. Fakultätskollegium,etc., 
Einsetzung einer Kommission für Wissenschafts- und Leistungs­
stipendien, in der Professoren, Mittelbau und Studenten drittel­
paritätisch vertreten sind. 

zu § 29: 

Änderung: Der zusgändige Bundesminister kann im Rahmen der 
Privatwirtschaftsverwaltung unter Mitsprache von Studenten' 
an Studierende, zum Ausgleich sozialer Härten oder besonders 
schwieriger Studienbedingungen oder zur Förderung besonderer 
Studienleistungen Studienunterstützungen gewähren. 

55/SN-126/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 3 von 4

www.parlament.gv.at



•• 
Seit dem Jahre 1975 besteht im Bundesministerium für Wissenschaft 
und Forschung eine Kommission für außerordentliche Studienunter­
stützung, die sich aus Beamten und Vertretern der ÖH zusammen­
setzt. Im vorliegenden Entwurf ist die Teilnahme von Vertretern 
der ÖH in dieser Kommission nicht verankert. 

In allen anderen Punkten, insbesondere betreffend die Erhöhung 
der Beihilfensätze, schließen wir uns den Vorschlägen der 
Sozialkonferenz der Österreichischen Hochschülerschaft an. 
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